















































































































































































































































































	E. E. und Hochweisen Raths der Stadt Erffurdt Ernewerte und verbesserte Fewerordnung
	Vorderdeckel
	Titelblatt
	[Ohne Titel]
	Von auffsicht auff die Fewerstäte und abschaffung dessen/ so zu schädlicher Fewersbrunst ursach geben mögte.
	Von den Fewerrüstungen so in jeder Pfarre/ auch insonderheit von den Bierreyen/ Krameren/ Gastgeberen und Handtwercken/ auch sonsten gemeiner Stadt wegen gehalten werden.
	Hernach folgen die Hauptleute vor den Thoren.
	Von besichtigung der Fewerstätte und der Rüstungen/ so in Fewersnöthen gebraucht werden sollen.
	Von anmeldung des auffgangenen Fewers.
	Was in entstandenen Fewersnöthen eines jeden ambt und verrichtung seyn sol.
	Von denen so auff die liederne Eymer und Schöpffstütze beschieden/ und wie dieselbe zum Fewer geschafft/ und sonsten angehörigen ort gebracht werden sollen.
	Von den Personen/ so auff die Leiteren und Fewerhacken bestellet.
	Von denen so auff die Wassersprützen bestellet.
	Von denen so auff das Wasser bestellet.
	Von des Stallmeisters und der Einspenniger verrichtung.
	Von denen so auff und vor dem Rahthause auffwarten sollen.
	Von denen so auff die Thore/ Thürne/ Wähle und andere bestallungen verordnet.
	Von den Fewrherren.
	Von Handtwercken/ so sonderlich zum Fewer verordnet/ und was ins gemein hierin eines jeden Bürgers und Einwohners verrichtung seyn sol.
	Von der Voigtschützen und des Landvolcks verrichtrung/ auch wie es in unserm Gebiete auff dem Lande in Fewersbrünsten gehalten werden sol.
	Von der Jährlichen Fewerhulde.
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